
 

 
 

Vereinfachte Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) 
gem. § 50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV 

 

Bei Spenden oder Mitgliedsbeiträgen bis 200 €, die per Überweisung, Bareinzahlung oder SEPA-
Lastschriftverfahren geleistet wurden, dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als 
Zuwendungsbestätigung für Ihre Steuererklärung. 
 

Empfänger: 
Boben op Klima- & Energiewende e.V. 
c/o Ulf Ehlers 
Mühlenstraße 14 
24975 Hürup 
 

Bankverbindung: 
IBAN: DE 51 2176 3542 0004 0222 03 
BIC: GENODEF1BDS / VR-Bank Nord e.G. 
 

Art der Zuwendung: Geldzuwendung/Mitgliedsbeitrag (Nichtzutreffendes streichen) 
 

Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom 
Finanzamt Flensburg StNr. 15/290/85935 mit Bescheid vom 19.12.2019 nach § 60a AO gesondert fest-
gestellt. Wir fördern nach unserer Satzung: 

 den Umweltschutz (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr(n) 8 AO sowie  

 das bürgerliche Engagement zur Erreichung des Vereinszwecks (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr(n) 25 AO). 
 

Spenden und Mitgliedsbeiträge an Boben op Klima- und Energiewende e. V. sind gem. § 60a Abs. 1 Satz 
2 AO steuerlich abzugsfähig. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung gemeinnütziger 
Zwecke im Sinne §§ 51, 59, 60 und 61 AO verwendet wird. 
 

Hinweis: Zur Vorlage beim Finanzamt diesen Beleg ausdrucken und handschriftlich auf dem Ausdruck 
angeben, ob es sich bei den jeweiligen Zuwendungen um Mitgliedsbeiträge oder Spenden handelt 
(siehe oben). Diese vereinfachte Zuwendungsbestätigung gilt nur für Zuwendungen, die im 
Zeitraum 01.01.2020-18.12.2022 auf unserem Konto verbucht wurden. 
 

gez. Birte Carstensen (Kassenwartin) 
für den Vorstand des Vereins 
Boben op Klima- und Energiewende e.V. 
 

Stand: 2020-12 


